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Staatsverleunidung begehen, gewährleistet ist, ohne die 
notwendige offene Atmosphäre der Diskussion politi
scher und gesellschaftlicher Fragen und die Ausein
andersetzung mit rückständigen Bürgern zu beein
trächtigen.
Die richtige Anwendung des § 19 StEG und die Ab
grenzung der von dieser Bestimmung erfaßten Ver
brechen von den Handlungen, die § 20 StEG beschreibt 
oder die gar keine Straftat sind, wird jedoch zuweilen 
noch dadurch behindert, daß unzureichende Klarheit 
über das Wesen der Hetze und die einzelnen tat
bestandsmäßigen Voraussetzungen besteht und an die 
Beurteilung einzelner Handlungen dogmatisch heran
gegangen wird. Unter solchen Voraussetzungen lassen 
sich aber die oft außerordentlich komplizierten tat
sächlichen und rechtlichen Fragen nicht richtig und in 
Übereinstimmung mit den gesellschaftlichen Interessen 
lösen. Die folgenden Ausführungen sollen sich deshalb 
mit einigen dieser Probleme beschäftigen.

Einheit von objektiven und subjektiven 
Umständen beachten
Eine Äußerung oder eine andere Handlung kann nie
mals rechtlich richtig beurteilt werden, wenn sie lebens
fremd und isoliert betrachtet wird, wenn sie unabhän
gig von der Situation, in der sie begangen wurde, von 
der Persönlichkeit des Täters, seiner Zielsetzung und 
seinen Motiven, von ihren Ursachen und den Wirkun
gen beurteilt wird, die sie hervorgerufen hat oder her- 
vorrufen konnte. Eine Äußerung z. B., die bei isolierter 
Betrachtung und ihrem Wortlaut nach geeignet er
scheint, staatsgefährdende Auswirkungen hervorzu
rufen, kann — je nach den verschiedenen Umständen — 
entweder gar keine Straftat oder eine geringfügige 
Staalsverleumdung oder sonstige Verfehlung sein, die 
von der Konfliktkommission zu behandeln ist. Sie kann 
aber auch eine Staatsverleumdung oder staatsgefähr
dende Propaganda bzw. Hetze darstellen.
Ein Beispiel für die Kompliziertheit dieser Problematik 
ist die von „Neues Deutschland“ und „Sozialistische 
Demokratie“ zur öffentlichen Diskussion gestellte Be
handlung der Strafsache gegen Noack, in der das 
falsche Urteil des Kreisgerichts Hainichen durch das 
Oberste Gericht kassiert und der Angeklagte freige
sprochen werden mußte3.
Die im Tatbestand des § 19 StEG beschriebene staats
gefährdende Propaganda und Hetze ist ein Staatsver
brechen, das sich durch seinen Charakter und den Grad 
seiner Gesellschaftsgefährlichkeit qualitativ von der 
Staatsverleumdung unterscheidet. An die Tatbestands
mäßigkeit einer Handlung gemäß § 19 StEG müssen 
deshalb sowohl in objektiver als auch in subjektiver 
Hinsicht Anforderungen gestellt werden, die dem Cha
rakter einer solchen Handlung als Staatsverbrechen 
und dem spezifischen Charakter der Hetze entsprechen. 
Dabei muß hervorgehoben werden, daß eine Trennung 
von objektiven und subjektiven Merkmalen und Kri
terien bei der Prüfung dieses Tatbestandes leicht zu 
falschen Ergebnissen führt, weil je nach der Besonder
heit des Einzelfalles entweder die eine oder die andere 
Seite als alleiniges oder zumindest ausschlaggebendes 
Kriterium betrachtet und dadurch die Einheit des Tat
bestandes, die Einheit von Tat und Täter undialektisch 
übergangen wird.
In dem Beitrag von D e t z n e r ,  G ä s e  u n d  S t i l l e r 4  *  *  i ,  
in dem eine Reihe wichtiger Fragen zutreffend behan
delt und der Klärung zugeführt werden, ist es nicht 
gelungen, die beiden Seiten des Tatbestandes in ihren

3 Vgl. Urteil des OG vom 21. Dezember 1963 - 1 C Zst 29'62 -, 
NJ 1963 S. 92.
4 ^Einige Fragen des Kampfes gegen die staatsgefährdende
Propaganda und Hetze“, NJ 1932 S. 506.

objektiven und subjektiven Merkmalen und ihrem 
dialektischen Zusammenhang darzuslellen.
In diesem Beitrag wird zu verschiedenen Problemen 
mehrfach davon ausgegangen, daß der Tatbestand des 
§ 19 StEG „auf der subjektiven Seite das vorsätzliche 
Hetzen im Sinne eines Aufhetzens «der Aufwiegelns 
verlangt und damit bestimmte Anforderungen an die 
ideologische Position des Täters stellt“3 
Hinsichtlich der objektiven Tatseite sind dagegen weni
ger konkrete und dem Tatbestand entsprechende Merk
male aufgestellt worden. Insoweit wird nadi Anfüh
rung einer Entscheidung des Obersten Gerichts ledig
lich gesagt: „Die äußere Seite der Tat muß also eine 
bestimmte Schwere haben.“6 Hierbei bleibt aber ein 
wichtiges anderes objektives Merkmal der Hetze unbe
rücksichtigt, nämlich, daß die Handlung, außer ihrer 
Schwere, auch ihrem o b j e k t i v e n  C h a r a k t e r  
nach geeignet sein muß, staatsgefährende Auswirkun
gen hervorzurufen. Das durfte um so weniger übersehen 
werden, als die Verfasser in der Wiedergabe der Ent
scheidung dieses Merkmal mit angeführt hatten, die 
Bedeutung dieses Teils der objektiven Seite ist also 
offensichtlich nicht erkannt worden. Indem die Ver
fasser nachfolgend lediglich die Schwere der Tat als 
objektives Merkmal anerkennen und selbst daran 
ungenügend hohe Anforderungen stellen, mußten sie 
zwangsläufig einseitig orientieren und — wenn auch 
ungewollt — im Ergebnis die Zielsetzung und die ideo
logische Position des Täters als die praktisch alleinigen 
und ausschlaggebenden Merkmale darstellen.

Die objektiven Merkmale der Hetze
Zu den objektiven Merkmalen wird konkret aus
geführt: „ N i c h t  j e d e  falsche oder beleidigende
Äußerung hat diese objektive Qualität“ (der unmittel
baren Gefährdung der Arbeiter-und-Bauern-Macht —
F. M.). Demnach gäbe es aber doch falsche oder be
leidigende Äußerungen, denen eine derartige Qualität 
beizumessen ist. Dem kann aber keinesfalls zugestimmt 
werden. Äußerungen derartigen Charakters und die
ser „Schwere“ sind als objektive Merkmale des Staats
verbrechens der Hetze schlechthin undiskutabel. Die
ser Auffassung zu folgen, würde bedeuten, anzuerken
nen, daß jede negative Äußerung geeignet sein kann, 
den objektiven Tatbestand des § 19 StEG zu verwirk
lichen. Es ist inkonsequent, wenn die Verfasser an
schließend ausführen, die einmalige Bezeichnung eines * 
Funktionärs mit einem beleidigenden Schimpfwort, 
z. B. als „Bürokrat“ und „Nichtskönner“, weise jedoch 
diese Voraussetzung nicht auf. Dieser Hinweis ver
mittelt aber auch kein ernsthaftes Kriterium für die 
an die objektiven Tatbestandsmerkmale 2:u stellenden 
Anforderungen. Das gleiche gilt, soweit die Verfasser 
ausführen, Hetze liege z. B. vor, wenn Staatsfunktio
näre im Zusammenhang mit ihrer staatlichen Tätig
keit in übler Weise beschimpft würden und ihre 
Tätigkeit entstellt werde, sofern der Täter damit das 
Aufhetzen anderer Bürger gegen die Staatsmacht be
zwecke. Objektiv werden auch mit diesem allgemein 
gehaltenen Beispiel keine Merkmale gegeben, die eine 
Abgrenzung der Tatbestände der §§ 19 und 20 StEG 
ermöglichen könnten. Daß in diesen Fällen Hetze vor
liegen soll, machen die Verfasser allein von der ent
sprechenden Zielsetzung abhängig, ohne zu dem in 
der Praxis schwierigsten und für die Entscheidung 
wichtigen Problem Stellung zu nehmen, wie diese Ziel
setzung feststellbar ist. Gerade aber beim Staatsver
brechen der Hetze kann, weniger noch als bei ande
re^ Straftaten, die Zielsetzung des Täters nicht nur 
durch dessen Befragung, sondern muß vor allem durch
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